
Zu den Urkunden bei Josephus.

l\Ii~ innerem Widerstreben entschliesse ich mich, die im die
Ur.kunden bei. Joseph,us sich anknüpfenden Fragen und Contro­
vetsennoch einmal in dieser Zeitschrift zu besprechen: weckt dooh
bei ihnen Alles den Schmerz über den unersetzlichen Verlust, den
wir kürzlich erlitten, waren doch gerade die glänzenden Entdeck­
ungen auf einem ihm sonst ferner. liegenden Gebiete für Ritscbl
ein Gegenstand innerer Genngthuung, und durften es auch mit
vollstem Recbte sein. Doch erfülle ich. mit dan nachfolgenden Be­
merkungen einen ausdrücklichen Wunsch des Dahingescbiedenen: in
dem letzten Briefe, den ich. von Ritschl blll3itze, bat el' mich, meiner
Ansicht über die Tragweite der von Hrn. B. Niese im < Hermea'
~d, XI. p.466 f. kürzlich veröffentlichten < Bemerkungeuüber die
Urkunden bei Josephus) im Rhein. Mus. Ausdruck Zll. geben.. Mim
wird verzeihen, wenn ich mich kurz fasse un.d für das Einzelua
das von· Andern oder mir früher Bemerkte als. bl;lkannt voraussetze.

Um die unsinnige jetzige Stelluug und Anordnung der De­
crete..l1'U erldären, waren Ritscbl (Rh. M. XXVIII p, 599 f.) und
ich (Scta Rom. p. 112. 156) auf die Vermuthung geItomUlen, der
ganz611pätere Theil der Archaeologie sei' nicht zu einer abschlies­
senl1'iln .Reda.ction gelangt, . sondern nurvieUeieht von .einem
Amanuensis besorgte ZusammeDsteUung angesammelter Materialien.
Diese ADn~hme wird nach Hrn. Nieseseingehenden Erörterungen

·vollständig Iliufgegeben werden müssen: Hr. N. hat meines Erachtens
unwiderleglich die Integrität der ganzen Archaeologie ·erwieseu.
;Naturgell1äsS erhebt sich> nun sofortdi~Frage: ist mit diesem
Beweise auch jene .sinnlose'Einfügung. der Actenstücke' dem Josephus
selberzllr Last zu legen? Na.ch Hrn. Niese trägt der Geschieht­
schreiber in de1' Tbat neben vielen andern Sünden auch diese
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Schuid: aus der. Vergleichung der einschlagenden Partien der Ar­
chaeologie mit dem Prooemium des - viel früher geschriebenen ­
bellum Iudaicum ergibt sich eine vollkommene Uehereinstimmung
der Berichte selber; nur hat die ArchaeoJogie einige wichtige Zu­
sätze erfahren, unter ihnen am bedeutsamsten die Urkunden. Nimmt
man diese Zusätze sämmtlich heraus, so tritt der gemeinsame
Grundstock 'beider Werke aufs' deutlichste und vollkommen lücken­
lqs hervor, < die Urkunden sind ein Znsatz zur I1auptquelle, mithin
von dieser verschieden, bei dem Geschäft des Einfügens hatte Jos.
keine andern Hilfsmittel als sie allein, ihre Stellung ist nicht über­
liefert, sondern Gutdünken des Autors, der hiebei von nicht über­
trieben grossen Kenntnissen der Geschichte unterstützt ward'
(p. 472 f.). Die nicht zu bestimmenden Urkunden aber der cae­
sarischen Zeit sind alle in· XIV 10 von ihm zusammengehäuft.
Die Provenienz ferner anlangend, so sind die Urkunden nich~ von
Josephus selber, wie bisher allgemein angenommen, dem römischen
und sonstigen Staatsarchiven entlehnt, sondern von ihm dem' grossen
Werke des' NicoIaus von Damaskus entnommen, der sie bei Ge­
legenheit der Klage der ,asiatischen Juden vor Agrippa, wo er selbst
als Verth'eidiger der jüdischen Gerechtsame auftrat (16 v. Ohr.),
gesammelt und später in seine {,(Jl:o(!la xa8'oÄtx~ aufgenommen hatte.
Nicolausselher aber habe die asiatischen Urkuliden in Asien'von
den 'dortigen Judeu bekommen, die judäischeu' hingegen a.us Jeru­
salem.mitgebracht.

Am Schlusse endlich (p. 483f.) gibt Br. N; nach kurzer
Verurtheilung meiner von mir selbst als durchaus problehJatisch
bezeichneten ,Hypothesen üherdie caesarischen Decret~ eine ganz
neue Oombination: in XIV, 10, 2 sei dem Byrcan nach Abweisung
des AntigoIios die Hohenpriesterwürde und das' Ethnarchat ver'liehen
und zugleich der Aufbau der Mauern Jerusalein's gestattet (Sommer
707/47); in demselben Jahre sei eine jüdische Gesandtschaftnaoh
Rom gegangen, um auf dem Capitol 'einen goldenen Kranz zu
weihen, der Kranz sei in einem Sct vom 15. Deeerilber 47ange­
nommen und ein Friedens- undFreundschaftsveiirag mit den Juden
abgeschlossen (XIV, 8, 5); schliesslich die Decrete XIV, 10,3'"""'7
seien Trümmer eines grösseren, von Gaesar 'erwirkten: Sets:alts
demJ. 44.

Nehmen wir zunächst auch hinsichtlich der proveni~z der
Actenstücke Hrn. N.'il Aufstellungen in ihrem ganzen' Umfa e für
einen 4ugenblick an, EiO wird Jedermann sofort f~agen: ' wen die
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Decrete Zusatz zur Hauptquelle, Dämlioh 'Nioolaus 1, sind und dooh
!lammt. dem Grundstock der Erzählung in B. i. und Ant. diesem
entnommen, was hat denn dIe Hauptquelle mit ihnen gemacht?
Etwa auch sohon in dieser Unordnung· suis loeis produeirt, und
Josephus als getreuer Sklave, wie alles Uebrige, so auoh dieUn­
ordnung unbedenklich herübergenommen? Doch das soll ja nicht
der Fall sein: Josephus selber nach seinen eignen schwachen Kennt­
nissen und unmassgeblichen Combinationen hat sie dem Grundstook
eingefügt. Möglich ist das nur bei der Annahme, dass Nicolaus
den Urkunden eben gar keinen Platz in der narratiocontinua ange­
wiesen und sie alle bei der Erzählung des Processes vom J. 738/16
in bunter Unordnung gegeben habe, wodurch dann dem Jos.allerdings
das Gesohli.ft desEinfiigens überlassen geblieben w/!-re. Und das ist
in der That auoh Hrn. Niesllll Ansioht (p. 480 f.). Dann aber. fragt
man wiederum sofort: wenn an übel'(~instimmendenStellen wie B. i.
I, 10,3 :'l~~ fJEV o~ 'ltftar;w.{rcar;~Kat(1a(.tETlE(mjAA.ev 1v 1:fi! Kam,·
wllftJ· xaeaxi;ijvat 7:ijr;7:E ainov ötlJUnorJ-6P1]1; (J1JWJiov "al 'lijr; .avöQur;
Euofdvat;.&pa-ijr; (soHr. N. p. 471) und A. XIV, 8, 5: lCal mVr'2

ETltcnJUEt roi~ VTl&ro~ 8 6~ rpr:lJ"t1]V !ivareatpat lv Ka1l61X1J'A1I{!
schOll der gemeinsame Grundstock, d. h.Nicolaus von Urkunden
Caesars spricht, hat denn Nie. die wenn je illdieirte Gelegenheit
die betrefl'endenihm bekannten Verfügungen des Dictator an dies er
Stelle seines Werkes im Wortlaute mitzutheilen versäumt, um sie
statt dessen viel später in der farrago der ProceBsmaterialien zu

1 aUerdingBnennt Hr. N. nirgends a.usdrücklich den Nieola.us als
den von ihm supponirten Gllwö,hrllmann des Jo~ephus von B.XIlJ, 8
an,doeh kann er der Natur d·er Sache nach kaum einen Audorn im
Sinne haben.

~ Vielmehr mur', s. Rh. M. XXX p. 423 A. 1, ent.sprochend dem
ra. Hfla. ut6ut.;was zur Bestätigung der Vermuthung schon damf\ls
hätte bemerkt werden sollen. [Erst jetzt ersehe ich aus Ritschl's An­
gaben (Rh. M. Bd. XXVIII p. 597), da'Bs ra:m:' oder mm:1X die urkund­
licheLesart ist.]

8 Mit Recht im· B. 1. nicht erwähnt. also ·offenbarer Zusatz dell
Joseplms, und zwar ein sehr thöriohter, weil es im Juli 47 überhaupt
keine Consuln wie vor .Mommsen Herrn. IX p. 286 schon von
mir bemerktSeta p.211. Damit aber das ganzeFactum zuläugnen
und die Bewilligungen Caesal's nur als vorläufige mündliohe Zusicherungen
aufzufassen, wie Hr. N. p. 487 thun möchte. ist eben so sehr an und
fÜl' sich unstatthaft, wie Hrn. Nieses eigenen Ermittelungen über den
Grundstock zuwiderlaufend.. Uebel" die Bedeutung des xat?axfJ-ijva~ ~II

fljj K(I;TllTwUfP s. u.
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geben? Sehr wahrscheinlich möchte das doch kaum erscheinen},
möglich ist es ja: jedenfa.lls wird Nioohms immer vorausgesetzt,
dass. dieser den von Hrn. N. nachgewiesenen Grundstookgeliefert
hat - durch dieses Verfahren. zu einem fast unquaIifioirb8il'en'
Geschichtschreiber.

Indess beruht die ganze Herleitnng sämmtlicher Acten­
stücke aus Nicolaus auf unsicheren Probabilitittsgründen, Sie wider­
spricht der wiederholten und an sich wol glaublichen Versicherung
des Josephus selber, wonach die Urkunden 3U seinerZeit noch inden
stitdtischenArchiven und auf .dem Oapitol vorhanden und Jedermann
zugänglich gewesen seien, und er selber sie daher entlehnt:A XIV,
10 1 '.l'" < , <D "' ~, ",,, , . . - ("" : lJflOr; [JE -ra VlJO .L wp.utWV voyP.UW OV" El1nll U;lTrs~nEtll " eil

'Ui r~ 0"lfLOlJtoU; it:PdxEn:ru Tfhwtr; TWV noÄEWV "cd lfrt, vVll sv "np
KU/ltero/}"ttp, €UM r&q~~Äatr; avuyirqamut XUAxuil;), s,,-rOV1:WV
not'/lf1op.ut IW~ T~V an008t~tll und o. A. II {} t. VI p. 233
Bekk.: < nos autem maximo Oaesare uHmur teste auxilii atque idei
quam ciroa eumoontra. Aegyptios gessimus, ueo non et senatu
eiusque oonsultis, et epistolis Oaesll.ris Augusti, quibus nostra me.,
rita llomprohantur. has literas Apionem oportebat ilispicere ~ oßt.
alBa ca. 40 p. Ohr. Wenigstena für die Sete, die 3. Z. als Jos.
Beine Archäologie sohrieb, längst aus dem Brande des Oapitola
wiederhergestellt waren (Suet. Vesp. 8), Autopsie anzunehmen,
hindert Nichts.

Alag aber Hr. N.auch hinsichtlich der Provenien3 Recht
haben, so ist für 'die riohtige Zeitbestimmung der Urkunden seIher
damit Niohts gewonnen: dem JosephuB' blieb immer, 111Ochtß· er die
Stücke sämmtlicha.u:s derfarrago bei Nicolo.us nehmel1,oder, wie
ich lieber annehmen möchte,itI. Th. aus Nicolaus, 3. Th. vom
Oapitol, das Wichtigste, die richtige Einfügung, selber zu thUll.
Gieng er bei dieser, wie von Hrn, N. nachgewiesen, nur nach

t Dass zwei Urkunden XVI, 6, 2. 7 bei Gelegenheit dieses Pro­
cesses von NicoI. überhaupt nicbt haben produoirt werden könn~n,
weil viel später fallend, gibt Hr. N. selber zu: diese müssen also doch
wol von Nie. in die betr. spä.teren Theile seines Werkes eingefügt sein.
Denn dass Nic., wie Hr. N. p. 483 vermuthet, sie als gleiohartig ein­
fa~h den Actenstücken vom J. 16 beigesellt habe, ist doch wol un­
wahrsoheinlich. Und was würde denn hindern zu sagen, dl\sS Nloo1.
beim Prooesse allerdings masse.nhafte einschlagende Urkltn~en bunt
durcheinander aDgezogen, beim Abfassen seines Geschieht werks
hingegen suis loois, wie doch für XVI, 6, 2. 7 wahrscheinlioher. lsdas
Gegentheil, eingefügt?
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inneren Indicien zn Wege, aobabeß: wir ;natürlich - auch nach
Hr. N.- dasselbe Reoht. Glauben wir also, dass ein von ihm
in das J. 47 gesetztes Set vielmehr dem J. 139 angehört; .so
müssen wir dafür innere Indioien beibringen: die Stellung, die Jos.
ihm gegeben, bindet uns •ebenso wenig als die einleitendEm Worte,
falls sie sich nicht durch Vergleichung mit dem B• .i. als schon'
dein Grundstock angehörig ergeben.

. Gehen wir mit diesen Voraussetzungen an das Einzelne
heran, so kann ich nach erneuter Prüfung meiner Arbeit und ge­
wissenhafter LeoLüre des Niesesohen Aufsatzes nicht anders denn
bekennen,da8s in der Hauptsache selber, .in der Combininlng der
emzelnen Stücke, meine Aufstellungen mir wenigstens noch ebens,o
wahrscheinlich vorkommen wie früher 1, und die Verkennung. der
Urspriingliehkeit der Jetzigen Stellung der Behandlung selber :keinerlei
Schaden gethan hat.

Auszu.gehen ist natürlich von XIV, 8, 5, von dessen richtiger
Datirung .die Entscheidung über sämmtliche Urkunden der cae­
sa~schen Zeit abhängt. Was Ritschl uM ich Rh. M. :XXX p.. 419 f.
fiir das J. 139 und Oombinirung mit dem Schutzbriefe IMMC.
15, 16 f. in detaillirter Ausführung gegen Mommsens ·Zweifel be­
merkt undcompetente Beurtheiler wie Grimm (Hilg.enfelds Zeitsehr.
f. wias.Theol XIX p. 124. f.) und Scllürer(Theol. Litbl. 1876
p. 391) als richtig anerkannt, erscheint Hrn. Niesep. 476 Anm.l
als< nicht zl1tr~ffende Einwände' ;", unsere· geschlossene Beweis­
führnngSchritt für Schritt zu widerlege.n hat er nicht für ge­
bo!en erachtet. Da in wissenschaftlichen Dingen das .Autoritäts­
prinoip gemeiniglich von geringer Ersprfesslichkeit ist, erlaube ich
mir, nnsere Wi der 1e gung von Mommseus GegenargumcntatiQn
bis auf Weiteres für zutreffend zu halten, und glaube von einer
vollständigen Recapitulation des damals Gesagten mit einigem Recht
absehen ,zu dürfen. Nur die Haupteinwände mögen· hier' kurz
wieder})Ölt,. bezw. etwas schärfer gefasst werden.' ,

Oaesars .Wolwollen für Hyrcau bethätigte. sich, während. deI!
Anwesenheit des Dictator in Syrien (Sommer 47) m. E. in zwei
ralich aufeinander folgenden Acten ; im ersten gibt er ihm

1 Nur in Betreff der auf den Con8ul Lentulull zurückgehenden
Urktmden bin ich durch Hrn. N. p. 483 Anm. 2 zweifelhaft geworden:
doch bat Hr. N. eine neue Ordnung der Decrete nicht versucht, so dll.8s
zunächst 'diese' Frage eine offene bleiben muss. . Den Vorwurf; den
Werth desPa.la.tinlls 14 nicht 'gebührend anerkl\>nntzuhabeu, muss ich
als einen verdienten ll.usehen.
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EthIlIl.rohie, Pontifioau und Symmachie (XIV, 10, 2), im zweiten
bestätigt er ihn naohZurückweisung der .Ansprücbe des unterdess
vorstellig gewordenen Antigonos in den eben verliehenen Rechten
und gestattet ihm überdies den Maueraufbau (XIV, 10, l'i. 6.),
Alles ohne jegiiche Mitwirkung des Senates, dem Nichts

. aufgegeben wird, als einen Beschluss über diese· sohriftlioh ihm zu~

geschiokten Verfligungen Caesars zu fassen und auf dem Capitol .
.aufzustellen. Nach Hrn. Niese dagegen äussert sich Caesar nur
ein einziges Mal, indem er den Hyrcan C nach Abweisung desAnti­
gones die Hohenpriesterwürde und Ethnarcbie verleiht; femel' den
Aufbau der Mauern von Jerusalem gestattet', Alles vielleioht mit
nut mündlicher Zusage, worauf dann noch in demselben Jahre eine
Gesandtschaft der Juden nach Rom geht, mit welcher. der Senat
einen Friellenff- und Freundschaftsvertrag schliesst (XIV, 8, 5).

Sehen wir uns Josephus selber an und erinnern uns des von
Hrn. Niese über das Verhältniss von Ant. und B• .1. Gesagten.
Nach Beendigung des alexandrillisch~n Krieges B. L I, 9, 1), Kam-

, (Ca)' ".A". < > .~ ),,!{Ji1}(fafIEJ!Or; esar Ta Kam T1Jl' l.yvnWJI, W\; linaPTjKE1I liL~ .,.;vt!l,ay,

1tliALT8Uf '1:6 aVfOJl (den Antipater) 7:fj Twpalw'I' lriW/eiE xal i'l.7:/lA61./f'

Tij\; T6 (J)J'1J\; nflij~ Kid fJJtÄorwov~aEWr; ~J!EXEV ?;1JÄO)l;O/f 6n:ol1/I1E, xa l
\" '.t' .f>,. ): \." t;:y ~

TllJl apXtEpWavJl1/v uli Ul aVTOJl li1tUVpWaliJ1 . (Hlaf\O, genau
entsprechend A. XlV, 8, 3: KaTaÄvoa~ fISl'WL Ka!:lJUf! fU3faX1(6110V
TOV 1tO'AsfLOV Kal lil\; ~vf!lav dn01tMVaar; lrdfl1J(JE fltirdÄw~, cy(!" Ct v tP

, '> , ß ß' > A ' .1" , .' ,fJ,EJI T'ljV apXtE(!Wa1lv1Iv Ei aLwaar;, .L1Vn1lfl:r(!\O uE 1tOMT8UtI'EV
'1VJfLrJ cfov\; Kal chi'AsLav 1Tavraxov. Sofort nach diesem ersten Acta
Ri. I, 10, 1: Kar alJ'fo OE "al "AvrlropfJt; /j "AI}HJWßOVMV 1TI}Q\;
y;(JV KalI1Ct(!a 1w(!cfw, r1vE1:aL 1lapa066w~ "Avnn&T(!\O/.iEI­

t;OVO\; 1tl}oKonijr; arno~: nach Anhörung seiner Klagen und
Widerlegung seitens des Antipater § 3: TOthwv Kalaal( aKOVl1a~

<YI(KI.WOV flEV a6ußfE(l0J! Tij\; apXL8(JWeiVV'ljr; dnEirp?jvl(;l;O, "Avn:rw.T(!f[J OE

Ovval1f:8lar; a~8{1LJ! EOWl<8l'. g tf' bd ;;rjJ np~(JCtvnT6 ft/''if!oV di\; nfLijr;
.fJJ/U3VfJt; 1Wa1Jr; l17dr(Jono\;7.ovöala\; &notfElIcpvmLxal1l1(0eiE1€Hvrxav6L TU
T8tx'ljTij\; 1taT(!löor; avax;dUatxaT8m:pappSva. TU\; pEv J ~ 'nfL U\; rav­
Tar; K (1.'tl1aflbcBf1T811Ev~v TrjJ Ka1tHwÄI~()xaflax.fJijvaI.Tijr;

'1:'6 a{l1:0V cfLX at 0f1VVTJr; C1TJfL 8tOl1 lCa l '1:1] p:aVOI} r)l;EC1 0p iva r; ii (! Ei­
Tijr;, genau wie A. XIV, 8, 4 nach Einsc11iebung eines Zusatzes
aus Strabo: 11.fJwJ! OE xa' "Av7:IYOl'or; /j "ApLawßo{/)..ov T 6rE neor;

Kalual}a • • • • • .TOtIroV\; "Avnnli.eov . 1wl1jUapbvov TOVr; .l:6rov~
N (., \ ':>, ) " , ,

Kal.aUf! YpKavov pE1l a1totfEtlCJ11Jl1tV Uf!xtEesa, 'Avn1tll.'if!\O OE 01 at
..f' , (..\ :>, N (t.')\ '), ....?)'uvvam:stll.V 1)11 aVTO\; nqocueSL.aL 1Jv,av lI.V.O~ n:eoaLf?1/TaL , 7:QVrOV
~"" " :t.... f", I )'_~ :) .f"
(JE li1t avrc.rJnOt1/IJapliJlov T"IV "'qww li1tLr(107UJV aUJ;ul' anOuEUWVm.
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'fiff;. i~lo'IJo~ta,~~nt'!l!#tJL !JB lCllt<Y{lxar(f .~. Tijt; naTploot; w,aarfjaat
will/'., -r,avfI1Y o,lrrjIJa{tb.lfJ , T~Y Xapl'v. lq~pm:w rdt( llott"L"llov xartxfJa­
Ä,6p,~. Kat Tcd!<' ~nH1dHlH [ro~ l1lU1Ott;] (s. o. p. 251 Anm.3)
cl )I W1P'u l/Ia t I v Tcji K a1l fn:w At c."'. Lassen dies~, bis ins Einzelne
über€linstimmenden Worte beider Schriften, also des Grnndstookes,
eine lallde,re, Deutung ,zu, als dass Oaegar in zwei Acten alle irgend
wie wüuscbenswerthe ]iechte und Ehren dem Hyrcan (und Antipater)
ohqe IjegÜoheBerü~ksichtig~ng des Senates verliehen, begtätigt;
erweitert u,nd m;kundlicb aut dem Capitol hat verl'lwigen lasgen,
u1.)dk;ann man seiner. eigenen Methode und den erst,durch sie ins
rechte, Licht tretenden WorteIl des Scbl'iftstellersmehr ins Gesicht.
schlagen" .als von. Hrn. Niese durch die Leugnung der Doppelheit
und ,endgjiltigen ~ .nicht blosm,ündlichen Entscheidung seitens
Caesars .gesoheben ist.l~

l.skdem abtlr so, wie. es unleugbar ist, wie kann dann in.
demselben lahre, nachdem dem Senat vrn G.aesar Nichts weiter
aufgegeben als diese, Verfügungen des Diotator auf dem Capitol
aufzustellen d. h. in Gestalt eines formell bestätigenden Sots 2_

eilt selbständiges Set angenom~en werden,welohem der Senat
aus eigener M~chtvollkommenheit" obne Caesars fünf Monate vor­
hererfo]gten, auf dem Capitol bereits - wie dooh zunaobstanzn-

J Wenn' Hr. N. p: 486 gegen dies offenkundige Fll.ctumso argll;"
mentir·t: 'aber wenn in XIV, 10,2' ~ von mir auf die erste Ent­
sobeidung bezogen..,;-' Hyrcan Md seine Naohkommen in die Herrsohaft:
Judäas eingesetzt werden, so wird dadm-eh ja die Entscheidung Caesars
gegen Antigohos, den Sohn des'Aristobul vorausgesetztjde1,;mum diese
Ethnarchie bewirbt sich auoh dieser"'somöohte man doch wissen,
was denn ,Caesarhindern konnte, eine,' wie er selbst nieht anders
wissen konnte, 'endgültige Bestimmung über Hyroans Wiedereinsetzung
zu ,treffen und" diese dann naoh dem zwei oder drei Tage später oder
meinetwegen auoh. denselben Tag erfolgten Eintreffen (xa~' aho na~I;))1,

Ulf,ov :rau) undEinsprueh des Antigonos von Nellem zu bekräftigen.
llnd- durch das Gestatten des Ma.uerbaus zu erweitern.•

2 Wie .es scheint, hat sich Hr. N. die Bedeutung des XIt~{tXlfijv{tc

oder ,lc.Vttr~rlIJJln,lp.1jJ K~1Cf'l()JU!p nicht genügend' klar gemacht: gemeint;
ist d.ll.mit die Aufstelhmg sm Tempel der }<'ides aufdem Gapitol" eine Ehre,
die nur Senatsbes ehlüssen liber internationale Verhält~

nisse: (da societateet foedere. M privilegio ouicumquo eoncessis, SllCi..
Vesp. 8) zu Theil wurde. Darails folgt, dass Caesar die dem Hyrean
llewiHigten Rechte, vor Allem das der Bundesgenossensohaft, vom Senat
bestätigen, in Formeil\el'l Sets bringen .und dann in Erz gegraben
(X«~«X,'1iivlXl) auf dem Capitol hat aufstellen ,lasl'len,
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nehnlen :- 'aufgestellten ,Vecllig'ungen, vor Allem dieVei'leihUng
der. staatlichen und speciellen Bundesgenossenschaft an HyrcaBund
seine Söhne1 auch nur zu erwähnen, einen goldenen Kranz von
den Juden annimmt 'und - Bundesgenossenschaft II und 8llhutz~

briefe gewährt, und zwar ein Sct (im neunten Jahre des Hyrcari' s:?
Da.es ein neuntes Jahr des Hyrcan tür dasJ. 47/707 ein:Umling
ist, 'hoffte ich gegen Mommsen früher überzeugenddargele'gtzu
haben: nach Hrn. Niese (p. 476 Anm.) hat MOmmseD'<uniweifei~

haft nchtig gesehen, dass' hier gerechnet wird nach der Aeta der"
Ethnarchie des Hyrcan';' deren Anfang' Hr. N. in den' Herhst 55
setzt. Bei allem Rellpecte vor Mommsens sonstigem -Soharfblick
giaube ich doch, da.es sein Auge ihn dieses Mal betrogen nnd
etwas hat sehen la.esen, was nie war noch sein konnte, und muss
dabei bleiben, dass man ohne zwingende Gründe - deren keiher
hier' vorliegt - die Aera eines Ffirsten nicht von der factischen
wie formeHen 'Entziehung der fürstlichen Macht 4, beginnen kann,
und' zwar eine Aera., die mit aller sonst bekannten Datirung •in
vollstem Widerspruche steht.

Mit· dieser Sa.chlage· stürzen alle weiteren Oombinationen uni.
N,'s über die caesalischen Decrete von, selbst:' Ritschl's und die
meinigen harren einer begründeteren Widerlegung. Nur 'eines
Punktes will ich noch gedenken, des von mir für daa J.46 ange­
nommenen und auf Caesars Initiative zurückgeführten Scts \i.ber die
den kleina.eiatischen Juden verstattete. .freie Religionsiibung. Ich
hatte angenommen, es habe ursprünglich im ersten Theil des Per-

1 XIV, lOi 2: 'Y(!xetVOV:&A.E~u'VO(!OVxtd Tixjl" «mou l(1v."f!X"' '[ou­

Jatml' cll'ru {JovA.oftat, r'(!XtE(!wavlJTjv. 'Cf 'Iovc1ettwv oLli' 71:anot; EX6tl'lCata

7:« 71:arQl(f,E(11j, Ell'at 7:E aVTov Im~ TOVt; 71:a1:!Jetgttf,rov avftft"xovt;

Tjft1:71,ht !Je lea~ 171 roit; lern' ;hrfpa rp(A.ot/; fJ.ptlfftEl:alfttt.

\I Dass diese Gesandtschaft nur den Zweck gehabt, einen gQldenen'
Kranz auf dem Capitol zu weihen, versichert Hr. N. zu wie,derholten
Malen: wie kommt aber dann der Benat dazu, niehtnur da.s Geschenk anzu­
nehmen, sondern aueh Bundesgenossenschaft motu proprio zu bewilligen?

8 Dass die auf das Set folgenden Worte: ravm 1ri71E'l'o 171:1 'YI(­

Xetl'OV d:pXtEp{w. xal M71U,(!XOV ETovt;'l1lm:ov ftTj1l0t;,IIav~ftov llur a,ls archi­
valische Notiz anzusehen sind, gibt mir Rr. N. zn: meinerseits beziehe
ich sie nach wie vor auf dss J. 62. '/

4 Jos. A. XIV, 5, 4: (l'«{Jt'JIUlt; 'YqlCaVO'll xtrrijyEvdt;'IEQoao}.vfta,.

O'x~O'ovm T~V TOU tEpoU bttft{ÄE/a1l (d. h. des Tempels allein mit Ent­
ziehung der «extE(!wO'VVTj über das Land selber). n{vu!Je O'lJvlB(!I«

xtrraaf~O'"> El>, fl1at; ft0lt!a<; lft{1IEtft< 1'0 ilfyo, • • •• %«1 o't .ftEP «71:1j 1­
},aYftil'or rl1' lfV1I(H17Eta, ~1J &(!lrffOl'.f!trr{q, tfl1i1'ov.
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gamener Decrets, XIV, 10,22' gesteckt, und ausführlich die Gründe
für die Nothwendigkeit der Zerlegung dieser Urkunde dargethan,
eine Zerlegllng, die lange vorher schon Ewald als nnumgänglich
erkannt. Hr. Niese meint, das Decret sei einmal zusammenhangend
und sodann liege für das von mir als verdrängt angenommene Set
üher Religionsfreiheit der kleinasiatischen Juden keinerlei Anhalts­
punkt vor 1. Was den z~eiten Einwand anlaugt, so verweise ich
auf das ,Rh. M. XXX p. 118 f. von mir über XIV, 10. 20. 21.
23. 24 kurz Bemerkte und will hier nur XIV, 10. 24 noch ein­
mal ausschreiben: 1Ut(JEx&J..sl1aV (die llardianis!lhen Juden) ehr. 0)( a:1-­

HI'HJ.ldIlW1' alrro'i'r; rwv 1'op.wv Kal Tijr; EAev.:JE((lar; tJ1l0 rijf;

/Jvrd~l:(}vKalroiJ t1~llovrov<PwIlalwv,[va Kam ..a vo,.u~6­

ICHr/, lf:T1J I1v1'arwvrctt, xaJ p.~.t1,a"'XU~Wf.lE:Ta1l(Jor; airovr;,
.l' Q.N , ~ ,t ,,, ,,t ,
UO"'" Te avro'r; Kat ronor; etr; 01' I1v"herOIlB1'o, I((i1:(I. rv-
l'CI,lXW1' xcd 1:EX1'W1' hHTEAOicv rar; 1leuplovr; EVXa!; Kal

:Tvalui; T~;; :hfji. Wie man diese den Juden der Provinz Asien,
welche doch von den dem jud äis chen Hohenpriester unq Ethuarcllen
gewährten staatlichen und persönlichen Rechten und Vergünstignngen
keinen Vortheil ziehen konnten, zugestandene freie Religio1)sübung
anders erklären kaun als durch eine besondere, zum Uebedluss
in den Decreten deutlich genug erwähnte, Verfügung des Senats,
ist mir ebenso unklar, wie klar, dass sich ein derartiges Sctam
füglichsten auf eine desfaUsige Verwendung des Hohenpriesters für
seine Glaubensgenossen bei Caesar zurilckfübren lässt, wie von mir
angenommen. In Betreff des ersten Punktes aber, der von Hrn. N.
behaupteten Integrität von :XIV, 10, 22, ist es, um ihm kein Un­
recht zu thnn, nothwendig, seine eigenen Worte nach Abfertigung
meiner C sehr sonderbal'en Hypothese' herzusetzen: C in Wirklich­
keit, abgeseben VOll starken Kürzungen und Verderbnissen )
wäre doch nur gesagt, welchen nnd wie beschaffenen - (ist die
Sache doch recht einfach: die jüdischen Gesandten geben auf der
Rückkehr von Rom den Geleitsbrief des Senats ab: die Pergamener
bescbliessen dem Inhalte gemäs!!, für die sicbere Beförderung der
Gesandten l,lnd die Ausführung des Senatusconsnlts, dessen Ueber­
bringer sie sind, Sorge zn tragen; der erste Thei! ist nnrEin-

I Nach Hrll. Nieses Erörterungen mURS die Vertauschung des
Sets über Cnltusfreiheit mit dem für Hyl'canus }. im J. 133 gefassten
nunmehr natürlich dem Josephlls selber zugeschrieben wel'den, auf
dßBsen Leichtfertigkeit dadurch allerdings ein neues, mehr denn be·
denkliches Licht fällt,

Rhein. Mu•. f. Philul. N. F. XXXiI. 17
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leiwng und Motivirung dieses Bescblusse.sr wobei zugleich von
deminhalte .des Senatu sconsults Notiz genommen wird'.
Es ist fast unglaublich, dass ein gescbichtskundiger Mann im
Stande ist zu behaupten, dass den Pel'gamenern im· J.46 aufge­
tragen werden konnte, für die Ausführung eines Sets Sorge zu
tragen (ljj .8 ßovlfi ~ft(;;'jJ Aovxwt; niJmot;, tiv~q ){alOt; xdra3'6t;,

, '1:'" " - <1 , 0. 0.' C , ,:n:qMs.a",sv wa lfJeonLawfts'/l .aVTa ovrw rWEiatllX,L KatlW{; "Iavrx~1[fOc;

Morfuf.Lae), in welchem beschlosstln ist; 81lWt; WJOEV ML){fj "Avrloxot;
C 'ß ," J' <\'T.. ' 'CD" d "o aOMeVt; .arnoxov VLOt; LOVUUU}'Vr; WftfWxovr; L WftalWV unwa l"S

ft'1[oe~ a-u;l*' 11 .ijr; ']ovoalo,JI! x IVeat;1j .0011 AlflivWl1 avl'Wv, 19arwl'
ßaIJ1AsVt; 1j oijftOC;, f{OVor;. nl'OAEftaior, Q 'AAE~Ul!Oe['WIl ßaaLAEfJt; ,oia
TO slvat IJVftflUXOr; xat qyi'Aor" Kat T~V lv ']oTCf/ qyeovqa}! El!-
ßa'AEiv, xaf}liu; Ue~l:hJlJall. Oder will Hr. Niese läugneu, dass dieses
der Iuhalt des Sets, das die Pergamener ausführen sollen, ist und
in engster Verbindung mit dem von Jedermann - auch Hrn; N.
p. 469? in' das J. 133 gesetzten Set gegen Antiochus VII Si­
detes steht?

Um der Gefahr,. vorzubeugen, wie die früheren, so auch die
jetzigen Bemerkungen, die weiter aUflzuspinnen mir widersteh~,

von firn. Niese als< nicht'zutreffend' zurückgewiesen zu flehen, möchte
ich, falls er auf diese Dinge etwa zurückkommen sollte, djenach~

stehenden Sätze bis in das letzte Detail von ihm mit Gr ü n den
erwiesen haben:

1) Dass im Sommer 4,7 von. Oaesar einmal, nicht zweimal,
über den Hyrcan Beschluss gefasst, das eine Mal vor, das zweite
nach Abweisung des Antigonus. .

2) Dass der Senat etwus Anderes zu thun gehäbt, 'als diese
endgültig Alles regelnden Decrete Oaesars über Pontificat, Eth­
narchie, SymmaChie Und Mauerbau for~ell zu einem Set redigirt
auf dem Oapitol aufzustellen, sondern vielmehr Ende 47 einer einen
goldenen Kranz überbringenden jüdischenGe~andtschaft aus eigner
Machtvollkommenheit ohlie Erwähnung und Bel'Ücksicbtigung der vom.
Dictator früher getroffenen und auf dem Oapitol bereits aulgestellten
Verordnungen Bundesgenossenflchaft und Schutzbriefe gewährt.

3) Dass auf einem den Hyrcanus Jl betreffenden.Actenstücke
eine arcllivalische ,Notiz, die seine Ethnarchie von seiner 'Deposse­
dirung ab berechnete, in Jerusalem habe angebracht werden können.

4) Dass den Pergamenern im J. 46 der Befehl geworden, für
die Ausführung eines Sets zu sorgen, nach welchem Antiochus S. d.
Antiochus das entrissene Land den Juden zurückgeben und die Be­
satzung aus Iope herausführen, .Ptolemaeus von Aegypten aber
wegen seines freundsohaftlichenVerhältnisses zu deh Römern allein
von Exportzöllen für Ausführung von Waaren aus jüdischen Hji;fen ,
eximirt sein solle. / I

Bis diese vier Punkte nicht bloss behauptet; sondern sämmt­
lioh striete .erwiesen sind, muss icb. meine C unglückliche Behand­
lung' und C sahr sonderbaren Hypothesen> Herrn Nieses < ganz ,ein­
fachen> historischen und chronologiscllcn Undankbarkeit.en vorziehen.

Dorpat, November 1876. L. Mendelssohn. '




